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Gibt es ein Miteinander für das Vorsorgeprinzip in der EU?  Foto: Westendarp/pixabay

Auf Antrag von Österreich wurde 
das Thema „Neue Gentechniken“ 

auf das Ratstreffen der europäischen 
Umwelt minister:innen Mitte März ge-
setzt. Sieben Länder haben sich sehr 
kritisch zu den Plänen der EU-Kommis-
sion geäußert, das bestehende Gentech-
nikrecht für neue Gentechnikverfahren 
(NGT) wie CRISPR/Cas aufzuweichen 
oder abzuschaffen. Die Grundpfeiler 
des EU-Gentechnikrechts wie Vorsor-
geprinzip, Risikoprüfung, Rückverfolg-
barkeit und Kennzeichnung müssten 
auch bei den neuen Techniken auf-
rechterhalten bleiben. Im Juni 2023 
will die EU-Kommission ihren Geset-
zesvorschlag für bestimmte Anwen-
dungen neuer Gentechnikverfahren bei 
Pflanzen vorlegen. Wie der genau aus-
gestaltet werden soll, dazu äußert sich 
die Kommission nur nebulös. Zu einem 
normalen Gesetzgebungsprozess der 
EU gehört eine sogenannte Folgenab-
schätzung (Impact Assessment). Dazu 
hatte die Kommission unter anderem 
einen Fragebogen erarbeitet, der den 
Mitgliedstaaten und ausgewählten Sta-
keholdern zuging. Hierin hat die EU-
Kommission das erste Mal dezidiertere 

Kritik an Gentechnikkurs der EU-Kommission
EU-Umweltminister wollen Vorsorgeprinzip, Risikoprüfung, Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung sicherstellen

Szenarien dargestellt, wie zukünftig 
neue Gentechniken (de-)reguliert wer-
den könnten. Die AbL-Analyse der Sze-
narien zeigte, dass die Kommission 
plant, wichtige Grundprinzipien der 
bisherigen Gentechnikregulierung wie 
Vorsorgeprinzip, Risikoprüfung, Kenn-
zeichnungs- und Nachweispflicht, 
Rückverfolgbarkeit, Haftung, Koexis-
tenzregelungen – und damit Sicherung 
der Wahlfreiheit – auszuhebeln. Auch 
andere Verbände beanstandeten die 
Vorhaben der Kommission. 

Erwartungen und Annahmen
Beim Umweltrat kritisierte die öster-
reichische Ministerin Leonore Gewess-
ler den Fragebogen der Kommission 
scharf. Er basiere „weitgehend auf Er-
wartungen, Annahmen und suggestiven 
Szenarien und nicht auf Daten und wis-
senschaftlich fundierten Methoden“. 
Aus ihrer Sicht „kann und soll eine sol-
che Gesetzgebung nicht auf Basis sol-
cher Annahmen entwickelt werden, 
gerade bei Produkten, die vielfältige 
Auswirkungen auf Mensch und Um-
welt haben können“. Vielmehr brauche 
es eine solide wissenschaftliche Basis. 

Dazu gehörten auch fundierte Kriterien 
der Risikoabschätzung. Abschließend 
ersuchte sie die schwedische Ratspräsi-
dentschaft, eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
des Rates einzurichten, um eine breite 
Diskussion der betroffenen Fachgebiete 
wie Umwelt, Gesundheit, Landwirt-
schaft zu ermöglichen. Diese sollte die 
weitere Diskussion um den geplanten 
Gesetzesvorschlag aktiv und konstruk-
tiv begleiten.

Vorsorgeprinzip ernst nehmen
Neben Österreich kritisierten sieben 
weitere Mitgliedstaaten das Vorgehen 
der Kommission: Zypern, Ungarn, die 
Slowakei, Slowenien, Luxemburg, Bel-
gien und Deutschland. Ungarn wies 
darauf hin, dass die gentechnikfreie 
Landwirtschaft seit Jahren in der unga-
rischen Verfassung verankert sei. Der 
wichtigste Aspekt für verantwortliche 
Entscheidungsträger bei der Einfüh-
rung einer solchen neuen Technologie 
bestehe darin, den größtmöglichen 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
und der Umwelt unter Berücksichti-
gung des Vorsorgeprinzips zu gewähr-
leisten. Zypern forderte, das Vorsorge-
prinzip in Bezug auf die Entwicklung 
neuer Gentechniken ernst zu nehmen. 
Vorsichtsmaßnahmen seien nach wie 
vor notwendig, um Risiken für die Um-
welt und die menschliche Gesundheit 
zu vermeiden. Die derzeitigen Rege-
lungen sollten auch für die neuen Gen-
techniken gelten. Auch Slowenien und 
Belgien unterstützten die Einrichtung 
einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe. Slowenien 
plädierte für eine neue und umfassende 
Folgenabschätzung auf der Grundlage 
zuverlässiger Daten. Umweltaspekte 
müssten berücksichtigt werden. Belgien 
forderte einen transparenten wissen-
schaftlichen Ansatz, der auf dem Vor-
sorgeprinzip beruhe müsse. Die Slo-
wakei betonte, dass sie nur einen Ge-
setzesvorschlag unterstützen werden, 
der ein hohes Maß an Sicherheit ge-
währleiste, das mit dem vergleichbar 
sei, was die derzeitigen Rechtsvor-
schriften für GVO vorsehen.

Umfassende Kennzeichnung
Luxemburg plädierte für eine umfas-
sende Risikobewertung der neuen 
Techniken und Investitionen in die For-
schung zu Nachweisverfahren und zur 
biologischen Sicherheit. Das Vorsorge-
prinzip sollte weiter Vorrang haben. 
Zudem sei eine umfassende Kennzeich-
nung von größter Bedeutung, um eine 

informierte Entscheidung der Verbrau-
cher:innen zu gewährleisten. Deutsch-
land betonte, dass viele Akteure betrof-
fen seien, neben Forschung und Züch-
tung auch Produktion, Handel und 
Verbraucher:innen sowie der Umwelt- 
und Naturschutz. Ein gesellschaftlich 
akzeptierter Umgang mit neuen Gen-
echniken, sei wichtig. Dabei müsse das 
Vorsorgeprinzip gewahrt und die 
Wahlfreiheit und Koexistenz verschie-
dener Anbausysteme gesichert werden. 
Es stelle sich die Frage wie die Kommis-
sion beabsichtige damit umzugehen.

EU-Kommission bleibt vage
Anders äußerten sich bei der Ratssit-
zung nur Dänemark, Estland, Lettland 
und die Niederlande, die die Linie der 
EU-Kommission unterstützten. EU-
Umweltkommissar Virginijus Sinkevi-
cius verteidigte das Vorgehen. „Die 
Kommission habe sich einem „evidenz-
basierten, transparenten und inklusiven 
Prozess verschrieben“. Es habe zahl-
reiche Möglichkeiten für alle Beteili-
gten gegeben, sich zum Thema zu äu-
ßern. Zudem sei das EU-Forschungs-
zentrum JRC beauftragt worden, Fall-
studien zu möglichen Gesetzesände-
rungen zu erarbeiten. Diese sollen po-
sitive wie negative soziale, ökologische 
und ökonomische Auswirkungen um-
fassen, so Sinkevicius. Diese Studien 
sind aber bisher nicht öffentlich.
Das Vorschlagsrecht zur Einrichtung 
einer wie von Österreich vorgeschla-
genen Ad hoc Arbeitsgruppe hat der 
jeweilige Ratsvorsitz, aktuell Schwe-
den. Es wäre ein guter Weg, um meh-
rere betroffene Kompetenzfelder abzu-
decken und gemeinsam den für Juni 
erwarteten Gesetzesentwurf der Kom-
mission zu diskutieren und Änderungen 
einzubringen.
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